
Forschungsergebnisse weniıg Neues brin und biographisch natürlıch
imMMer CX Lviduell) weni1g 1st Banach och dieser

umtassenden und grun Studie ein Werk gelungen, seinen Platz
der vielerforschten Geschichte VOoNn Gestapo und behalten wiırd.
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Berrzward.  örner, „Hemintücke“; Das Gesetz als W, Kontrolle, Abschrec
V. —1  9 Ferdinan Schöningh, Paderborm 8
1998, 371 D geb.
Verfahren und Verurteilungen WESCH Verstofßes das eiımtücke-Gesetz
kennt jeder S-Hiıstoriker, aber CS lieb Bernward Dörner seiner Berliner
Dıssertation vorbehalten, die Wi_Chtig€ und eindrucksvolle Mono hıe ber
diesen Komplex des natiıonalsozialistıschen Machterhaltungs- und A-
rats schreiben. Wıe bei vielen entscheidenden NS-Gesetzen der
der Heimtücke-Verordnung VO 21 März 1933 und des sie ersetzenden
Heimtücke-Gesetzes VO 20 Dezember 1934 eher schlıicht, seiıne An-
wendung und Wırkung gerade deshalb umfassender; allein die des
Begriffes der „Heimtücke“ verfolgende Delikt war ebenso unpräzıseWwIie ennzeı end und diftamierend. wurden Verordnung und (sesetz
„Allzweckwaffen“ S 10) der S-Dıktatur „SCHCH kritische Außerungenallen Lebenssituationen“, die eitsteilı VOL Denunqzanten, Gestapo,Staatsanwaltschaften und Sondergerichten C anch eIN! effektive Kon-
trolle der öffentlichen Meınung und Verfolgung des offenen Wortes erlaubten.

Der Autor hat seıne Darstelhın dreı gleichermaßen interessante, WC]
auch Umfang verschiedene Abs itt: eingeteilt: Zunächst analysıertstrumentarı$%m der olgung und diesem Zusammenhang besonders dıe
Tätigkeıit VO  ; estapo und Sondergerichten. zweıten und umfänglıchstenTeil tolgen dıe „Untersuchungen Verfolgungspraxis“ Hand konkreter
Fälle vorwıegend aus den Regierungsbezirken Düsseldorf, Unterftranken und
Ptalz bedingt durch dıe Quellenlage, da hıer sowohl Justız- als auch (sesta-
poakten erhalten geblieben sınd. Hıer sowohl auf verschiedene Täter-
STUPPCH, z 5 auch Geıistliche if) als auch autf verschiedene Tatkompkxe
CMN; Fınze ergaben sıch hier ıinteressante Konstellationen: W aren VOTr
der Röhm-Krise 1934 Personen, dıe sıch ber dessen sexuelle Neıigungen SC-zußert hatten, Heımtü verurteilt worden, erhielten S$1e nach
Ööhms Ermordung dırekt Recht, ohne dass ıhnen dies 1e] „Was
wahr und unwahr W; wurde VO  e} der olıtischen I.Zze vorgegeben, VO  5 Uul-

abhängıgen Rıchtern nıcht OLA nsıch jemand anlässanz un  lich der enannten Reichskristallnacht w
vollzogen.“ (S. 133

fällıVorgehe CSCH die Juden, ıhre (sottes auser, Geschäfte und Wohnungen
g gea ©! sollte dıes möglıchst nıcht vertol werden, der Justızpeinlıche Gerichtsverfahren CISDaTCH, hätte s1e ch eigentlıch die
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'T äter und nıcht CECH deren Kritiker ermuitteln mussen. FEbenso wollte die
Gerüchte ber Euthanasıe-Morde und dıe Juden-De rtatiıonen möglıchst
nıcht vertol C} dıese Kom lexe nıcht Öffent machen. uch
bei Ööffentlic geäußerten Zweıte Endsıeg, ETW.: nach der Stalingrad-Kata-
STIro he, zunächst VOIl Vertahren eher abgesehen. 1)as Ünderte sıch al-
lerdings weıteren Verlauf des Krıeges, ındem und WC) orwurf der
Heimtücke noch der der Wehrkraftzersetzung ınem solchen Angeklag-
ten drohten nıcht „nur Gefängnis und KZ-Schutzhaft, sondern die Todes-
strafte. Hıer zeıgten sıch och (anfängliche) Rücksichtnahmen des Regimes auf
eine „Öffentliche Meınun die sıch unterhalb der Ebene der veröftentlichten
Meınung bildete und lierte; doch fielen diese emmungen der Machtha:-
ber ımmer mehr fort, Je mehr S$1e selbst durch den Kriegsverlauf Bedrängnis
kamen.

DDer Vertasser verfolgt miınut1iös den Verlauf der Heimtücke-Verfahren:
Von den Denunzlationen und Anzeıgen ber die Gerichtsverfahren und Urteile
bıs hın wirklıch verhän Strafe, konnte doch dıe Gestapo bei Urteıilen,
die ıhr erschienen die Gerichte konnten auf Verwarnungen, Aufent-
halts und Redeverbote, aber auch auf Gefängnis bıs erkennen Y

noch die erb ende chutzhaft verhängen, die dıie Verurt
ten raktısch rechtlos I19C -Praxıs führte Kom eftenzZ;-Dıiese Gestapo iıcht 1M -kon muıt der Justız, aber auch Abs rachen 7zwischen beıiden.
er Cs übrigens die (Gestapo, dıe dıe K 7Z-Haft drängte, sondern oft
auch dıe Anzeigenden, arteı- der Verwaltungsinstanzen.

LDörner geht auch auf die Opfer eın und A1Dt charakteristische Einzeltälle
wıeder. Gerade dıe Folgen der Z.-Hatt Waren die Betroffenen, Aauch nach
iıhrer Entlassung, schwer: nıcht 1 raumata und gesundheitliche Schäden
blieben zurück, sondern die Entlassenen erlhitten erhebliche berufliche und g-
sellschaftliche Nachteıle, wurden S$1E doch auch der gleichgeschalteten Presse
bloßgestellt.

1bt der Autor eın dichtes und eindringlıches Bıld Von der Präzıisiıon
und Perftfidie der NS-Verfolgungsmaschinerie wohlgemerkt relatıv re1-
ter Beteiligung aus der Bevölkerung geht dem ussabschnitt
„Opfer und T äter ach och einen Schritt wıeter, ber die NS-Zeıt hın-
aus. Hatte schon vorher eiıne Darstellung gegeben werden
dıe verantwortlichen Personen und den Anmerkungen Auch bıo
graphisch vorgestellt geht auch auf den unbefriedi enden
mıt den eıden geENANNLEN ruppen ein. Vor allem die Rıc ter und Staats-
anwälte kamen unbehelhgt davon, ebenso viele Gestapo-Beamte; auch die 1 )e-
nunzi1anten konnten kaum belangt werden. Dagegen wurde den Opftern aus

ormalen, Juristischen der polıtischen Gründen Anerkennung und Entschädi-
Sung verweıgert. 1 )örner ennt dıes mıt Recht eiınen5 „Dıe Agenten
der Unterdrückung VOIL Stimmen die nationalsozialıstische aktatur als
Hüter der Rechtsordnun ıhre Opfer als Bıttsteller und usgegrenzte
Nachkriegsdeutschland.“ Pa 019 309)
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